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Verbandssatzung 
des 

Zweckverbandes Fundtiere Segeberg West 
unter Berücksichtigung  

der 1. Nachtragssatzung vom 11.09.2007  
der 2. Nachtragssatzung vom 04.11.2010 und 

der 3. Nachtragssatzung vom 20.08.2013 
 
 

Aufgrund des § 5 Abs. 3 und 6 des Gesetzes über kommunale Zusammenarbeit    
in Verbindung mit § 4 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein wird nach     
Beschluss der Verbandsversammlung vom 29.06.2005 und mit Genehmigung des 
Innenministeriums des Landes Schleswig-Holstein folgende Verbandssatzung des 
Zweckverbandes Fundtiere Segeberg West erlassen: 

 
 

§ 1 
Rechtsnatur, Name, Sitz, Siegel 

 
(1) Die Städte Norderstedt und Kaltenkirchen, die Gemeinden Henstedt-Ulzburg und 

Ellerau sowie die Ämter Kaltenkirchen-Land und Kisdorf bilden einen Zweckver-
band im Sinne des Gesetzes über kommunale Zusammenarbeit. Der Zweck-
verband führt den Namen: 

 
„Zweckverband Fundtiere Segeberg West“ 

 
 Er hat seinen Sitz in Henstedt-Ulzburg. 
 

(2) Der Zweckverband ist eine Körperschaft des öffentlichen Rechts ohne Gebiets-
hoheit. Er darf Angestellte, Arbeiterinnen und Arbeiter beschäftigen. 

 
(3) Der Zweckverband führt das Landessiegel mit der Inschrift „Zweckverband Fund-

tiere Segeberg West“. 
 
 

§ 2 
Verbandsgebiet  

 
Das Verbandsgebiet umfasst das Gebiet der Verbandsmitglieder. 
 
 

§ 3 
Aufgaben 

 
(1) Dem Zweckverband obliegen die Aufgaben der Entgegennahme und Verwah-

rung von Tieren nach den Vorschriften der §§ 965 bis 984 i. V. m. § 90a des 
Bürgerlichen Gesetzbuches. Er hat eine Tierauffangstation zu errichten, zu be-
treiben und zu unterhalten.  
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(2) Mit der Durchführung des Betriebes und der laufenden Unterhaltung der Tierauf-
fangstation kann der Zweckverband einen Dritten, insbesondere einen gemein-
nützigen Verein, im Rahmen eines Vertrages beauftragen. 

 
(3) Der Zweckverband erneuert und erweitert die zur Erfüllung der Verbandsauf-

gaben notwendigen Anlagen und Einrichtungen.  
 
 

§ 4 
Organe 

 
Organe des Zweckverbandes sind die Verbandsversammlung und die Verbands-
vorsteherin oder der Verbandsvorsteher. 

 
 

§ 5  
Verbandsversammlung 

 
(1) Die Verbandsversammlung besteht aus den Bürgermeister(n)innen bzw. den 

Amtsvorsteher(n)innen der Stadt Kaltenkirchen, der Gemeinden Henstedt-
Ulzburg und Ellerau, der Ämter Kaltenkirchen-Land und Kisdorf sowie der oder 
dem für das Ordnungsamt der Stadt Norderstedt zuständigen Stadträtin oder 
Stadtrat oder ihren Stellvertretenden im Verhinderungsfall. 

 
(2) Jedes Mitglied der Verbandsversammlung hat jeweils eine Stimme. 

 
(3) Die Verbandsversammlung wählt in ihrer ersten Sitzung unter Leitung des ältes-

ten Mitglieds aus ihrer Mitte eine Vorsitzende oder einen Vorsitzenden und unter 
Leitung der oder des Vorsitzenden eine erste Stellvertreterin oder einen ersten 
Stellvertreter sowie eine zweite Stellvertreterin oder einen zweiten Stellvertreter. 
Die oder der Vorsitzende der Verbandsversammlung ist gleichzeitig Verbands-
vorsteherin oder Verbandsvorsteher. Entsprechendes gilt für die Stellvertreten-
den. Für sie oder ihn und seine Stellvertretenden gelten die Vorschriften der 
Gemeindeordnung für ehrenamtliche Bürgermeisterinnen und Bürgermeister ent-
sprechend.  

 
 

§ 6 
Einberufung der Verbandsversammlung 

 
(1) Die Verbandsversammlung ist von der oder dem Vorsitzenden einzuberufen, so 

oft es die Geschäftslage erfordert, jedoch mindestens einmal im Jahr. Sie muss 
unverzüglich einberufen werden, wenn ein Drittel der Mitglieder der Verbands-
versammlung es unter Angabe des Beratungsgegenstandes verlangt. 

 
(2) Die Ladungsfrist beträgt zwei Wochen. 
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§ 7 

Verbandsvorsteherin, Verbandsvorsteher 
 

(1) Der Verbandsvorsteherin oder dem Verbandsvorsteher obliegen die ihr oder ihm 
gesetzlich übertragenen Aufgaben. 

 
(2) Sie oder er entscheidet ferner über 

 
1. Stundungen sowie Verzicht auf Ansprüche des Zweckverbandes und Nieder-

schlagung solcher Ansprüche, soweit ein Betrag von 5.000,00 Euro nicht     
überschritten wird, 

 
2. Führung von Rechtsstreiten und Abschluss von Vergleichen, soweit ein Be-

trag von 10.000,00 Euro nicht überschritten wird, 
 
3. Übernahme von Bürgschaften, Abschluss von Gewährverträgen und Be-

stellung anderer Sicherheiten für Dritte sowie Rechtsgeschäfte, die dem   
wirtschaftlich gleichkommen, soweit ein Betrag von 10.000,00 Euro nicht     
überschritten wird, 

 
4. Erwerb von Vermögensgegenständen, soweit der Wert des Vermögens-

gegenstandes einen Betrag von 10.000,00 Euro nicht übersteigt, 
 
5. Abschluss von Leasing-Verträgen, soweit der monatliche Mietzins 6.000,00 

Euro nicht übersteigt, 
 
6. Veräußerung und Belastung von Zweckverbandsvermögen, soweit der Wert 

des Vermögensgegenstandes oder die Belastung einen Wert von 10.000,00 
Euro nicht übersteigt, 

 
7. Annahme von Schenkungen, Spenden und Erbschaften bis zu einem Wert 

von 25.000,00 Euro. 
 
Sie oder er entscheidet ferner im Rahmen der bereitgestellten Haushaltsmittel 
über 
 
8. Anmietung und Anpachtungen bzw. Vermietung und Verpachtung von 

Grundstücken und Gebäuden,  
 
9. Vergaben von Aufträgen unbegrenzt, sofern der Auftragsvergabe eine Aus-

schreibung nach der VOB/VOL vorausgegangen ist und der Auftrag an den 
günstigsten Bieter vergeben wird, 

 
10. Vergabe von Leistungen an freiberufliche Architekten, Ingenieure oder    

Sonderfachleute, die im Rahmen einer freiberuflichen Tätigkeit erbracht       
oder im Wettbewerb mit freiberuflich Tätigen erbracht werden in unbe-
grenzter Höhe. 
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(3) Die Geschäftsordnung trifft Bestimmungen über die ausreichende und recht-
zeitige Unterrichtung der Verbandsversammlung über wichtige Verwaltungsange-
legenheiten durch die Verbandsvorsteherin oder den Verbandsvorsteher. 

 
 

§ 8 
Rechnungsprüfung 

 
(1) Die Aufgaben nach § 94 Abs. 1 und 2 GO werden vom Rechnungsprüfungsamt 

der Stadt Norderstedt wahrgenommen. 
 
(2) Haben mehrere Verbandsmitglieder ein Rechnungsprüfungsamt eingerichtet, so 

haben die einzelnen Rechnungsprüfungsämter die Aufgaben nach Absatz 1 in 
regelmäßigem zeitlichen Wechsel nach näherer Bestimmung durch die Ver-
bandsversammlung durchzuführen. 

 
 

§ 9 
Ehrenamtliche Tätigkeit 

 
(1) Die Mitglieder der Verbandsversammlung sind ehrenamtlich tätig. Für ihre Tätigkeit 

gelten die Vorschriften für Gemeindevertreterinnen und -vertreter entsprechend, so-
weit nicht das Gesetz über kommunale Zusammenarbeit etwas anderes bestimmt. 

 
(2) Die Mitglieder der Verbandsversammlung werden von der oder dem Vorsitzenden 

der Verbandsversammlung durch Handschlag auf die gewissenhafte Erfüllung ihrer 
Obliegenheiten verpflichtet und in ihre Tätigkeit eingeführt. 

 
(3) Ehrenbeamtinnen und -beamten, Mitgliedern und stellvertretenden Mitgliedern der 

Verbandsversammlung, ist der durch die Wahrnehmung des Ehrenamtes oder die 
ehrenamtliche Tätigkeit während der regelmäßigen Arbeitszeit entgangene Arbeits-
verdienst aus unselbständiger Arbeit auf Antrag in der nachgewiesenen Höhe ge-
sondert zu ersetzen. Ferner ist der auf den entgangenen Arbeitsverdienst entfallen-
de Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung zu erstatten, soweit dieser zu Lasten 
der oder des Entschädigungsberechtigten an den Sozialversicherungsträger abge-
führt wird. Sind die in Satz 1 genannten Personen selbständig, so erhalten sie für 
den durch die Wahrnehmung des Ehrenamtes oder der ehrenamtlichen Tätigkeit 
während der regelmäßigen Arbeitszeit entstandenen Verdienstausfall auf Antrag ei-
ne Verdienstausfallentschädigung, deren Höhe je Stunde im Einzelfall auf der 
Grundlage des glaubhaft gemachten Verdienstausfalls nach billigem Ermessen fest-
gesetzt wird. Der Höchstbetrag der Verdienstausfallentschädigung je Stunde beträgt 
23,50 Euro. 

  
(4) Ehrenbeamtinnen und -beamten, Mitgliedern und stellvertretenden Mitgliedern der 

Verbandsversammlung, die einen Haushalt mit mindestens 2 Personen führen und 
nicht oder weniger als 20 Stunden je Woche erwerbstätig sind, erhalten für die durch 
das Ehrenamt oder die ehrenamtliche Tätigkeit bedingte Abwesenheit vom Haushalt 
während der regelmäßigen Hausarbeitszeit auf Antrag für jede volle Stunde der Ab-
wesenheit eine gesonderte Entschädigung. Der Stundensatz dieser Entschädigung 
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beträgt 7,50 Euro. Auf Antrag werden statt einer Entschädigung nach Stundensät-
zen die angefallenen notwendigen Kosten für eine Vertretung im Haushalt ersetzt. 

 
 

§ 10 
Verarbeitung personenbezogener Daten 

 
Der Zweckverband ist für die Zahlung von Entschädigungen und um Gratulationen   
auszusprechen berechtigt, Namen, Anschrift, Funktion, Kontoverbindung, Tätig-
keitsdauer und Geburtsdatum der Mitglieder der Verbandsversammlung sowie der          
sonstigen Betroffenen gemäß §§ 13, 26 LDSG zu erheben und in einer Über-            
weisungs- sowie einer Mitgliederdatei zu speichern.  

 
 

§ 11 
Verbandsverwaltung 

 
Der Zweckverband hat keine eigene Verwaltung. Die Verwaltungs- und Kassen-
geschäfte werden durch die Gemeinde Henstedt-Ulzburg wahrgenommen. 

 
 

§ 12  
Haushalts- und Wirtschaftsführung 

 
Für die Haushalts- und Wirtschaftsführung des Zweckverbandes gelten die Vorschrif-
ten des Gemeinderechts entsprechend. Die Beschlussfassung über den Haushalt 
bedarf der Einstimmigkeit. 

 
 

§ 13  
Deckung des Finanzbedarfs 

 
(1)  Der Zweckverband erhebt zur Deckung seines Finanzbedarfs von seinen Mit-

gliedern eine Umlage, soweit seine sonstigen Einnahmen nicht ausreichen. 
 
(2) Die Verbandsmitglieder haben die Umlage nach folgenden Vomhundertsätzen 

aufzubringen: 
Norderstedt    34,0 %   

   Henstedt-Ulzburg   21,5 %   
   Kaltenkirchen   16,5 %   
   Kaltenkirchen-Land 11,5 %   
   Kisdorf        11,5 %   
   Ellerau          5,0 %   
 

(3) Über die Verwendung etwaiger Überschüsse entscheidet die Verbandsversamm-
lung. Bei Auszahlungen an die Verbandsmitglieder gelten die Regelungen des 
Absatzes 2. 

 
(4) Änderungen zu Abs. 2 bedürfen der Einstimmigkeit. 
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§ 14 
Verträge mit Mitgliedern der Verbandsversammlung 

 
Verträge des Zweckverbands mit Mitgliedern der Verbandsversammlung und        
juristischen Personen, an denen Mitglieder der Verbandsversammlung beteiligt 
sind, sind ohne Genehmigung der Verbandsversammlung rechtsverbindlich, wenn 
sie sich innerhalb einer Wertgrenze von 30.000,00 Euro, bei wiederkehrenden  
Leistungen von monatlich 3.000,00 Euro, halten. Ist dem Abschluss eines Vertrages 
eine Ausschreibung vorangegangen und der Zuschlag nach Maßgabe der Ver-
dingungsordnung für Leistungen oder Verdingungsordnung für Bauleistungen oder 
der Verdingungsordnung für freiberufliche Leistungen erteilt worden, so ist der Ver-
trag ohne Genehmigung der Verbandsversammlung rechtsverbindlich, wenn er sich 
innerhalb einer Wertgrenze von 100.000,00 Euro, bei wiederkehrenden Leistungen 
von monatlich 10.000,00 Euro, hält. 

 
 

§ 15 
Verpflichtungserklärungen 

 
Verpflichtungserklärungen zu Geschäften, deren Wert 10.000,00 Euro, bei wieder-
kehrenden Leistungen monatlich 5.000,00 Euro nicht übersteigt, sind rechtsver-
bindlich, auch wenn sie nicht den Formvorschriften des § 11 Abs. 2 und 3 GkZ ent-
sprechen, Satz 1 gilt entsprechend für Arbeitsverträge mit Angestellten bis ein-
schließlich Vergütungsgruppe BAT Vc sowie Arbeitsverträge mit Arbeiterinnen und 
Arbeitern.  
 

 
§ 16 

Änderung der Verbandssatzung 
 

(1) Eine Änderung des § 1 Abs. 1 Satz 1, §§ 3 und 12 dieser Satzung bedarf unbe-
schadet der Regelung in § 16 GkZ der Zustimmung sämtlicher Verbandsmitglie-
der. 

 
(2) Satzungsänderungen bedürfen der Einstimmigkeit. 
 
 

§ 17 
Aufnahme neuer Verbandsmitglieder 

 
Zur Aufnahme eines neuen Verbandsmitgliedes bedarf es neben der Satzungs-
änderung nach § 16 eines öffentlich-rechtlichen Vertrages zwischen dem Zweck-
verband und dem aufzunehmenden Mitglied. 
 
 

§ 18 
Ausscheiden von Verbandsmitgliedern und Aufhebung des Zweckverbandes 

 
(1) Jedes Verbandsmitglied kann den öffentlich-rechtlichen Vertrag über die Mit-

gliedschaft im Zweckverband unter den Voraussetzungen des § 127 LVwG mit 
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einer Frist von 12 Monaten zum Jahresende kündigen. Mit dem Ausscheiden des 
Verbandsmitglieds gehen alle Recht und Pflichten des Verbandsmitglieds im 
Zweckverband unter; Vermögensvor- und -nachteile sind durch eine Verein-
barung nach § 6 GkZ auszugleichen. 

 
(2) Der Zweckverband wird aufgelöst, wenn die Voraussetzungen für den Zusam-

menschluss entfallen sind. Die Verbandsmitglieder vereinbaren die Auflösung 
durch öffentlich-rechtlichen Vertrag. 

 
(3) Wird der Zweckverband aufgelöst, so vereinbaren die Verbandsmitglieder eine 

Vermögensauseinandersetzung. Die Vereinbarung hat zu berücksichtigen, in 
welchem Umfang die Verbandsmitglieder zur Deckung des Finanzbedarfs des 
Zweckverbandes beigetragen haben. 

 
 

§ 19 
Rechtsstellung des Personals bei der Auflösung des Zweckverbandes 

 
Die Abwicklung der Dienst- und Versorgungsverhältnisse der Angestellten, Arbei-
terinnen und Arbeiter des Zweckverbandes erfolgt bei einer Auflösung oder einer 
Änderung der Aufgaben nach einer Vereinbarung zwischen den Verbandsmit-
gliedern. Die Vereinbarung soll vorsehen, dass die Angestellten, Arbeiterinnen und 
Arbeiter von den Verbandsmitgliedern oder ihren Rechtsnachfolgern anteilmäßig 
unter Wahrung des Besitzstandes übernommen werden. Die Vereinbarung ist Be-
standteil des öffentlich-rechtlichen Vertrages über die Auflösung des Zweckverban-
des. 
 
 

§ 20 
Veröffentlichungen 

 
(1) Satzungen des Zweckverbandes werden in folgenden Zeitungen bekannt ge-

macht:  
          „Umschau“  
          „Norderstedter Zeitung“ 
   Die Veröffentlichung ist mit dem Ablauf des Tages bewirkt, an dem die zuletzt        
   erschienene Zeitung den Satzungstext bekannt gemacht hat. 
 
(2) Andere gesetzlich vorgeschriebene öffentliche Bekanntmachungen erfolgen      

ebenfalls in der Form des Absatzes 1, sowie nicht etwas anderes bestimmt ist. 
 
 

§ 21  
Inkrafttreten  

 
 Die Verbandssatzung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung in Kraft.  
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 Die Genehmigung nach § 5 Abs. 5 GkZ wurde mit Erlass des Innenministeriums 
des Landes Schleswig-Holstein vom 11.07.2005 erteilt. 

 
 Die vorstehende Satzung wird hiermit ausgefertigt und ist bekannt zu machen. 
 
 
 
  Henstedt-Ulzburg, 20.07.2005   
 
 
               gez. Volker Dornquast 
                  Verbandsvorsteher 
 


